
 
 
 

Mitteilung zu Tarifänderungen 2026 
 
Liebe Kundin, lieber Kunde 
 
Mit den Änderungen des Stromversorgungsgesetzes und den entsprechenden Verordnungs-
bestimmungen ergeben sich per 1. Januar 2026 verschiedene Änderungen auf Tarif- und Kos-
tenseite. Der Verwaltungsrat hat die Elektrizitäts- und Netznutzungstarife 2026 an seiner Sit-
zung vom 13. August 2025 festgelegt. Im Folgenden erfahren Sie, wie und warum sich die 
Preise ändern: 
 
Energietarife 

Die Strommärkte befinden sich im Wandel. Während die langfristigen Beschaffungskosten 
rückläufig sind, steigt die Volatilität auf den Spot- und Regelenergiemärkten. Die Tarife verän-
dern sich wie folgt: 
 

Tarif Standard Gewerbe 

Einheitstarif -4.1 Rp./kWh  (-21.8 %) -4.1 Rp./kWh  (-21.8 %) 

 
Der Einheitstarif sinkt von 18.62 Rp./kWh auf 14.57 Rp./kWh. Für die Rücklieferung von Pro-
duktionsanlagen bis 30 kVA wird im 2026 8 Rp./kWh entschädigt. Der Verwaltungsrat hat im 
April 2025 entschieden, dass die Arni Energie AG neu ab dem 01.01.2026 die Herkunftsnach-
weise von PV-Anlagen <150kWh in Arni übernimmt und dafür 2 Rp./kWh vergütet. 
 
Netznutzungstarife 

Die erhöhten Anforderungen an das Verteilnetz machen dessen Betrieb und Unterhalt teurer. 
Zudem führt der steigende Eigenverbrauch durch PV-Anlagen zu tieferen Absatzmengen. Ab 
2026 werden die Messkosten separat aufgeführt. Die Tarife verändern sich wie folgt: 
 

Tarif Standard Gewerbe 

Grundpreis -20.00 CHF/Jahr   (-13.3 %) -190.00 CHF/Jahr  (-59.4 %) 

Arbeitspreis 0.0 Rp./kWh        (0 %) 0.0 Rp./kWh            (0 %) 

Leistungspreis - 0.0 CHF/kW/Mt       (0 %) 

Netzzulagen (SDL, Stromreserve, solidarisierte Kosten) -0.05 Rp./kWh      (-6.4 %) 

 
Der Grundpreis für Haushalte sinkt von CHF 150.00/Jahr auf CHF 130.00/Jahr, beim Gewerbe 
von CHF 320.00/Jahr auf CHF 130.00/Jahr. 
 
Messtarife 

Die Kosten für das Messwesen werden per 1. Januar 2026 über ein separates Messentgelt 
erhoben (Art. 17a StromVG). Die Umstellung auf Smart-Meter ist aufwendig, ermöglicht dafür 
das Erfassen von Lastgangswerten und die Fernauslesung. Es gelten die folgenden Messtarife 
(Niederspannung): 
 

• Direktmessung   6.50 CHF/Mt  

• Indirekte Messung  30.00 CHF/Mt 
 
Abgaben 

Der Netzzuschlag gemäss Art. 35 EnG sowie die Gemeindeabgabe bleiben unverändert. 
 
Alle Angaben exkl. MwSt. Detaillierte Information zu den Stromtarifen 2026 finden Sie auf un-
serer Webseite: www.arnibe.ch/arni-energie-ag. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter (Te-
lefon 031 701 10 88, info@arnibe.ch). 
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